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Gesetz, betreffend die Durchführung der
Straßenverkehrsordnung in Deutschlannd (Einführungsgesetz)

gegeben am 07.04.2016, im Namen des Deutschen Reiches

In Kraft gesetzt am 16.04.2016 durch Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger
nach erfolgter Zustimmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt:

Nr. 12

§ 1.

Gesetze,  betreffend  der  Durchführung  der  Straßenverkehrsordnung,  die  außerhalb  des
Rechtskreises des Deutschen Reichs, Stand 28. Oktober 1918, für Straßenverkehr verordnet wurde,
werden  bis  auf  weiteres  ihre  Gültigkeit  behalten.  Hierzu  ist  der  Staatssekretär  im
Reichsverkehrsamt  aufgefordert  die  betreffenden  Gesetze,  in  den  Rechtskreis  des  Deutschen
Reiches zu übertragen und im Deutschen Reichsanzeiger veröffentlichen zu lassen.

§ 2.

Die hoheitlichen Rechte sind mit “Gesetz RGBl-1006279-Nr25-Gesetz-Eigentum-Reichsstrassen” vom
15. Juni 2011 ersatzlos auf das Deutsche Reich übergegangen. Es gilt uneingeschränkt Deutsches
Reichsrecht.  Womit  die Pflichten der derzeitigen Verwaltungen solange erhalten bleibt,  bis  die
staatliche Reichsordnung wieder hergestellt ist.

§ 3.

Dieses Gesetz tritt mit Veröffentlichung im Deutschen Reichsanzeiger in Kraft.
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